


g)   Gebäude-, Inventar- und sonstige Versicherungen = 8.300 € (= Ansatz 2020) 
h)   sonstige Steuern = 7.000 € (Ansatz 2020 = 0 €) 
      Hierbei handelt es sich um die Abführung der Körperschafts- und Gewerbesteuer für die  
      Brandmeldeanlagen.  
  
Die Anpassung der Haushaltsansätze 2021 zu den Buchstaben a) bis g) erfolgte nach einer   
schlüsselmäßigen Aufteilung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse. Die Gesamtsumme  
wurde unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen um 3,5 % erhöht und angepasst. 
Bei den danach noch verbleibenden Haushaltsmitteln handelt es sich u. a. um Aufwendungen  
für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten,  
Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Drucksachen sowie Fachliteratur. 
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Teilfinanzplan Produktgruppe 32.03 Feuerschutz, Großschadenslagen 
 
Kreishaushalt 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2019 
Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

VE Planung 
2022 

Planung 
2023 

Planung 
2024 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 

02 Zuwendungen und allgemeine  Umlagen 52.400 39.000 61.000 0 61.000 61.000 61.000 

03 Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.980 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.976 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 

07 Sonstige Einzahlungen 2.184 0 0 0 0 0 0 

08 Zinsen und sonstige         
Finanzeinzahlungen 

0 0 0 0 0 0 0 

09 Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

121.540 101.000 123.000 0 123.000 123.000 123.000 

10 Personalauszahlungen -529.828 -656.192 -661.857 0 -668.475 -675.160 -681.912 

11 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

-261.065 -333.100 -287.100 0 -287.100 -287.100 -287.100 

13 Zinsen und sonstige 
Finanzauszahlungen 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Transferauszahlungen -5.900 -14.900 -14.900 0 -10.000 -10.000 -10.000 

15 Sonstige Auszahlungen -82.030 -53.175 -88.806 0 -88.806 -88.806 -88.806 

16 Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-878.823 -1.057.366 -1.052.663 0 -1.054.381 -1.061.066 -1.067.818 

17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-757.283 -956.366 -929.663 0 -931.381 -938.066 -944.818 

18 Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

15.304 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen 

8.270 0 0 0 0 0 0 

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 0 0 

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23.574 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

24 Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

0 0 0 0 0 0 0 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

26 Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen 

-791.870 -7.200 -46.300 0 -2.300 -2.300 -7.500 

27 Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 0 0 

28 Auszahlungen von aktivierbaren 
Zuwendungen 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

30 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

-791.870 -7.200 -46.300 0 -2.300 -2.300 -7.500 

31 Saldo aus Investitionstätigkeit -768.296 5.800 -33.300 0 10.700 10.700 5.500 

32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.525.579 -950.566 -962.963 0 -920.681 -927.366 -939.318 
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Erläuterungen 
Teilfinanzplan 32.03 

 
Zu Zeile 02: 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen  
den Ertragskonten nur Finanzpositionen für die Einzahlungen aus den Landeszuweisungen  
gegenüber. 
  
Zu Zeile 14: 
Transferauszahlungen 
Die Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht  
zahlungswirksam. Hieraus resultiert die Abweichung zu Zeile 15 des Teilergebnisplans.  
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Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, 
Schornsteinfegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung 
 
Kreishaushalt 
 

Produktinformationen 

Pflichtaufgaben:  

Rechtsbindungsgrad: muss X  soll  kann  

Freiwillige Aufgaben: 
Freiwillig  

Verantwortlich Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung 

Beschreibung Durch Einwirkungen der Natur, menschliches oder technisches Versagen sowie aufgrund 
 bewussten menschlichen Handelns kommt es immer wieder zu Unglücken und Notfällen mit 
 unterschiedlich großen Ausmaßen. Zunächst ist es Aufgabe der Gemeinden, Gefahren für die 
 öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren, Schadensfeuer zu bekämpfen und technische 
 Hilfe zu leisten. Zur Bewältigung dieser Aufgabe unterhalten die Gemeinden eine Feuerwehr 
 und schaffen für ihren Bereich eine passende Führungsstruktur. 
 Bei Großschadensereignissen/Katastrophen geht die Zuständigkeit zur Leitung und 
 Koordinierung der Abwehrmaßnahmen auf den Kreis über. Dabei handelt es sich um 
 Schadensereignisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen oder erhebliche 
 Sachwerte gefährdet sind und in denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs 
 eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzleitung erforderlich ist, die von einer kreis- 
 angehörigen Gemeinde nicht geleitstet werden kann.  
 Um eine zeitgemäße und adäquate Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensfällen und 
 Katastrophen sicherzustellen, ist die Entwicklung und Fortschreibung von 
 Sicherheitskonzepten zur Gefahrenabwehr und zur Bewältigung von Krisensituationen 
 unerlässlich. Unter Mithilfe der Feuerwehren und des Rettungsdienstes sowie anderer 
 Hilfsorganisationen, Behörden und Institutionen werden hierbei die wesentlichen Strukturen 
 der Aufbau- und Ablauforganisation von Einsätzen beschrieben und festgelegt. Mit der 
 Durchführung regelmäßiger Übungen soll der Qualitätsstandard notwendiger Hilfen im Einzel- 
 fall gehalten und ggf. verbessert werden. 
 Darüber hinaus werden die Aufgaben des überörtlichen Feuerschutzes im Rahmen der 
 kommunalen Aufsicht wahrgenommen. Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung wird die 
 Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst unterhalten. Als überörtliche 
 Einrichtung für die Unterstützung der Feuerwehren im Kreis Coesfeld wird ferner die 
 Kreisschlauchpflegerei in Coesfeld und die Atemschutzübungsstrecke in Dülmen unterhalten 
 und bewirtschaftet. Zusätzlich wird die Bewirtschaftung der zugewiesenen Bundes- und 
 Landesmittel abgewickelt und gewährleistet.  
  
 Im Bereich des Kehrwesens nimmt der Kreis die Aufgabe der Fach- und Rechtsaufsicht über 
 die bevollmächtigen Bezirksschornsteinfeger wahr. Darüber hinaus wird insbesondere die 
 fristgerechte Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten 
 kontrolliert und soweit notwendig die zwangsweise Durchführung  dieser Arbeiten 
 veranlasst. 

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Rettungsgesetz (RettG), 
 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), 
 Zivilschutzgesetz (ZSG) und Sicherstellungsgesetze 

Zielgruppen Bevölkerung des Kreises, Hauseigentümer und Bewohner, kreisangehörige Städte und 
 Gemeinden, freiwillige Feuerwehren, Hilfsorganisationen 

Ziele Im Bereich des Schornsteinfegerwesens werden bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Kehr- 
 und Überprüfungspflichten die ordnungsbehördlichen Maßnahmen innerhalb von 2 Wochen nach 
 Eingang der Mitteilung des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers eingeleitet. 

Kennzahlen Planwert 
2019 

Ist 2019 Zielerr.-
quote 

Planwert 
2020 

Planwert 
2021 

Planwert 
2022 

Planwert 
2023 

Planwert  
2024 

Anteil der innerhalb der 2-
Wochen-Frist eingeleiteten 
Zwangsmaßnahmen nach 
SchfHwG in % 

100 100 100 % 100 100 100 100 100 
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Produktbeschreibung Produkt 32.03.01 Feuerschutz, 
Schornsteinfegerw., Großschadensl., Zivilschutz, ziv. Verteidigung 
 
Kreishaushalt 
 

Grundzahlen Ist 2019 Planwert 
2020 

Planwert 
2021 

Planwert 
2022 

Planwert 
2023 

Planwert  
2024 

Übungen Gefahrenabwehr:       
Stabsrahmenübungen KS 1 0 1 0 1 0 
Personenauskunftsstelle-
PASS 

1 0 1 0 1 0 

GSL TEL 1 1 1 1 1 1 
Dekontamination 7 5 5 5 5 5 
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Teilergebnisplan Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten 
 
Kreishaushalt 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2019 
Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

Planung 
2022 

Planung 
2023 

Planung 
2024 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.058 641 25.297 25.281 240 240 

03 Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.847 120.000 140.000 120.000 120.000 120.000 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.939 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 

07 Sonstige ordentliche Erträge 600 0 0 0 0 0 

08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 Ordentliche Erträge 199.444 189.641 234.297 214.281 189.240 189.240 

11 Personalaufwendungen -1.204.959 -1.279.473 -1.194.574 -1.206.520 -1.218.585 -1.230.771 

12 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

-102.450 -117.700 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700 

14 Bilanzielle Abschreibungen -14.862 -17.967 -14.112 -11.437 -11.343 -4.431 

15 Transferaufwendungen -4.228 0 0 0 0 0 

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen -94.834 -111.413 -223.422 -223.422 -223.422 -223.422 

17 Ordentliche Aufwendungen -1.421.332 -1.526.553 -1.449.808 -1.459.079 -1.471.050 -1.476.323 

18 Ordentliches Ergebnis -1.221.888 -1.336.912 -1.215.511 -1.244.798 -1.281.810 -1.287.084 

19 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 

22 Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit 

-1.221.888 -1.336.912 -1.215.511 -1.244.798 -1.281.810 -1.287.084 

23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 

26 Ergebnis vor Berücksichtigung der 
internen Leistungsbeziehungen 

-1.221.888 -1.336.912 -1.215.511 -1.244.798 -1.281.810 -1.287.084 

27 Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

29 Teilergebnis -1.221.888 -1.336.912 -1.215.511 -1.244.798 -1.281.810 -1.287.084 

30 globaler Minderaufwand 0 0 0 0 0 0 

31 Teilergebnis nach Abzug globaler 
Minderaufwand 

-1.221.888 -1.336.912 -1.215.511 -1.244.798 -1.281.810 -1.287.084 

 
Erläuterungen 
Teilergebnisplan 32.04 

  
Zu Zeile 02: 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Für 2021 werden Zuwendungen des Landes aufgrund der Einrichtung einer Projektstelle  
im Bereich der Einbürgerungs- sowie Ausländerbehörde (jeweils 50 % der Gesamtzuwendung 
(= 25.000 €) erwartet. Im Bereich der Ausländerbehörde soll über diese Projektstelle bei der  
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Umsetzung der Bleiberechte für gut integrierte Einwanderer eine Unterstützung durch Förderung 
und Beratung bis hin zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse bei Vorliegen der Voraussetzungen 
erfolgen. Die Projektstelle ist zunächst auf 3 Jahre begrenzt. 
Zudem handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für  
abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz  
einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten  
Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.  
  
Zu Zeile 04: 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Es handelt sich um Erträge, die aus Anlass der Erledigung aufenthaltsrechtlicher  
Angelegenheiten entstehen. Insbesondere werden hier die Verwaltungsgebühren für die  
Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln (eAT) veranschlagt. Unter Berücksichtigung  
des Vorjahresergebnisses wird der Ansatz für das Jahr 2021 um 20.000 € auf 140.000 €  
erhöht.  
  
Zu Zeile 06: 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Es handelt sich um Erstattungen von Abschiebungskosten durch das Land NRW an den  
Kreis Coesfeld. Der Haushaltsansatz 2021 ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 
unverändert geblieben. 
  
Zu Zeile 13: 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
In dieser Zeile werden Aufwendungen für folgende Zwecke erfasst: 
a)   Aufwendungen für die Erstattung von Abschiebungskosten an das Land NRW oder an  
      Dritte = 8.000 € (= Ansatz 2020) 
b)   Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten,  
      Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 9.700 €  
      (= Ansatz 2020). 
Bisher wurden hier auch die Aufwendungen für die Beschaffung des elektronischen Aufenthaltstitels 
(eAT) (Ansatz 2020 = 100.000 €) ausgewiesen. Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung 
werden diese Aufwendungen ab 2021 in der Zeile 16 erfasst.  
  
Zu Zeile 16: 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Es handelt sich um Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit der Ausländerbehörde.  
Im Haushaltsansatz 2021 sind enthalten: 
a)   Sachverständigenkosten (z. B. für die Durchführung von Abschiebemaßnahmen unter Beteiligung  
      von Ärzten und Dolmetschern) = 60.000 € (= Ansatz 2020)  
b)   Aufwendungen für die Beschaffung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) = 100.000 € 

(z.B. für Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen); der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert 
(siehe Erläuterung zu Zeile 13)   

Des Weiteren sind in dieser Zeile die Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik 
inkl. Telefon, Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, 
Bürobedarf, amtliche Blätter und Zeitungen, Fachliteratur, Drucksachen, Geräte und Ausstattung sowie 
Beschaffungen unter 800 € netto enthalten. 
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Teilfinanzplan Produktgruppe 32.04 Ausländerangelegenheiten 
 
Kreishaushalt 
 
Nr. Bezeichnung Ergebnis 

2019 
Ansatz 
2020 

Ansatz 
2021 

VE Planung 
2022 

Planung 
2023 

Planung 
2024 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 

02 Zuwendungen und allgemeine  Umlagen 0 0 25.000 0 25.000 0 0 

03 Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.261 120.000 140.000 0 120.000 120.000 120.000 

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.531 69.000 69.000 0 69.000 69.000 69.000 

07 Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

08 Zinsen und sonstige         
Finanzeinzahlungen 

0 0 0 0 0 0 0 

09 Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

197.792 189.000 234.000 0 214.000 189.000 189.000 

10 Personalauszahlungen -1.208.204 -1.279.473 -1.194.574 0 -1.206.520 -1.218.585 -1.230.771 

11 Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

12 Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

-100.962 -117.700 -17.700 0 -17.700 -17.700 -17.700 

13 Zinsen und sonstige 
Finanzauszahlungen 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Transferauszahlungen -4.228 0 0 0 0 0 0 

15 Sonstige Auszahlungen -88.830 -109.413 -221.422 0 -221.422 -221.422 -221.422 

16 Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-1.402.224 -1.506.586 -1.433.696 0 -1.445.642 -1.457.707 -1.469.893 

17 Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-1.204.432 -1.317.586 -1.199.696 0 -1.231.642 -1.268.707 -1.280.893 

18 Zuwendungen für 
Investitionsmaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 0 0 

21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 
Entgelten 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 

24 Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken und Gebäuden 

0 0 0 0 0 0 0 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 

26 Auszahlungen für den Erwerb von 
beweglichem Anlagevermögen 

-1.642 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

27 Auszahlungen für den Erwerb von 
Finanzanlagen 

0 0 0 0 0 0 0 

28 Auszahlungen von aktivierbaren 
Zuwendungen 

0 0 0 0 0 0 0 

29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 

30 Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

-1.642 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.642 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 

32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.206.074 -1.319.586 -1.201.696 0 -1.233.642 -1.270.707 -1.282.893 
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Erläuterungen 
Teilfinanzplan 32.04 

 
Zu Zeile 02: 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen  
diesen Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber. 
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Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von 
Ausländern und Asylbewerbern 
 
Kreishaushalt 
 

Produktinformationen 

Pflichtaufgaben:  

Rechtsbindungsgrad: muss X  soll  kann  

Freiwillige Aufgaben: 
Freiwillig  

Verantwortlich Abt. 32 - Sicherheit und Ordnung 

Beschreibung Die Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld ist zuständig für ca. 16.000 Ausländer. 
 Die Aufgaben betreffen im Wesentlichen drei Personengruppen: 
 - EU-Bürger, 
 - Asylbewerber, 
 - Ausländer, die für gesetzlich definierte Aufenthaltszwecke, z.B. aus familiären Gründen 
   oder zum Zweck der Ausbildung, Berufstätigkeit etc., einen Aufenthaltstitel benötigen. 
  
 Ausländische Staatsangehörige, die in Deutschland um Asyl nachsuchen, sollen zunächst in 
 zentralen Aufnahmeeinrichtungen erfasst und anschließend nach einem festgelegten 
 Verteilungsschlüssel auf die Kommunen verteilt werden. Für die Durchführung der  
 Asylverfahren ist das BAMF zuständig. Die kommunale Ausländerbehörde betreut die  
 Asylbewerber während und nach dem Asylverfahren in aufenthaltsrechtlichen und  
 arbeitsrechtlichen Belangen. 
  
 Fluchtursachen sind insbesondere die verschiedenen Krisengebiete (z. B. Syrien, Irak, 
 einige afrikanische Staaten) sowie die Flucht vor wirtschaftlicher Not. 
 Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Mitgliedsstaat einen Asylantrag gestellt 
 haben, sind in Deutschland nicht erneut antragsberechtigt und müssen im sog. 
 "Dublin-Verfahren - DÜ" an den jeweiligen Mitgliedsstaat rücküberstellt werden.  
  
 Der Kreis Coesfeld übernimmt im Rahmen der Asylverfahren vielfältige Aufgaben. Dies sind 
 insbesondere: 
 - Ausstellung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen 
 - Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge 
 - Prüfung der Möglichkeit der Rückkehr in das Heimatland für abgelehnte Asylbewerber 
 - Prüfung und Feststellung der Identität und Herkunft, 
 - Beschaffung von Reisepässen, Passersatzpapieren oder Heimreisedokumenten 
 - Beratung der ausreisepflichtigen Ausländer zu einer freiwilligen Ausreise unter evt. 
    Inanspruchnahme von Rückkehrhilfen, 
 - Vorbereitung und Durchführung der zwangsweisen Rückführung (Abschiebung). 
  
 Ausländer, die einen sonstigen Aufenthaltszweck in Deutschland verfolgen, benötigen in der 
 Regel ein Einreisevisum, das mit Beteiligung der Ausländerbehörde durch die deutschen 
 Auslandsvertretungen im Heimatland erteilt wird. Nach der Einreise regelt die 
 Ausländerbehörde den weiteren Aufenthalt: 
 - Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln 
 - Erteilung von Arbeitserlaubnissen 
 - Ablehnung von Aufenthaltstiteln beim Entfallen der Erteilungsvoraussetzungen 
 - Prüfung der Ausweisung von Straftätern 
 - Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
  
 Für Besuchsvisa verlangen die meisten Botschaften eine Verpflichtung des in Deutschland 
 lebenden Gastgebers, für alle Kosten des Ausländers während des Aufenthaltes 
 einschließlich der Finanzierung der Rückreise aufzukommen. Diese Verpflichtungserklärungen 
 werden auf Antrag des Gastgebers nach Prüfung seiner Bonität ausgefertigt. 

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, 
 EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m. 

Zielgruppen Ausländische Wohnbevölkerung 

Ziele Mindestens 60 % der Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln werden innerhalb von zwei 
 Monaten entschieden. 
 Mindestens 90 % der Anträge auf Ausfertigung von Verpflichtungserklärungen werden 
 innerhalb einer Woche bearbeitet. 
 Mindestens 80 % der DÜ-Fälle werden innerhalb von fünf Monaten nach BAMF-Bescheid 
 abgewickelt. (Die Rücküberstellungsfrist beträgt i.d.R. sechs Monate.) 

44



Produktbeschreibung Produkt 32.04.01 Regelung des Aufenthaltes von 
Ausländern und Asylbewerbern 
 
Kreishaushalt 
 

Kennzahlen Planwert 
2019 

Ist 2019 Zielerr.-
quote 

Planwert 
2020 

Planwert 
2021 

Planwert 
2022 

Planwert 
2023 

Planwert  
2024 

Erteilung von 
Aufenthaltstiteln innerhalb 
der Frist von zwei Monaten 

60 % 62% 103 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Ausfertigung von 
Verpflichtungserklärungen 
innerhalb der Frist von einer 
Woche 

90 % 90 % 100 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 

Rücküberstellung DÜ-Fälle 
innerhalb einer Frist von 
fünf Monaten 

80 % 80 % 100 % 80 % 80 % *1) *1) *1) 

Grundzahlen Ist 2019 Planwert 
2020 

Planwert 
2021 

Planwert 
2022 

Planwert 
2023 

Planwert  
2024 

Anzahl der Ausländer 15.849 *2) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 
davon EU-Staatsangehörige 6.497 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Gesamtbevölkerung 219.929 *3) 220.000  220.000  220.000  220.000  220.000  
Prozentanteil an 
Bevölkerung 

7,2 %  7,3 % 7,3 % 7,3 % 7,3 % 

Aufenthaltstitel 2.585 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
Visaangelegenheiten 713 800 800 800 800 800 
Asylbewerber Bestand 
31.12. 

1.562 *2) 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

Davon DÜ-Verfahren 48 70 50 50 50 50 
Asylbewerber lfd. Verfahren 
am 31.12. 

757 *2) 550 550 550 550 550 

Asylbewerber 
ausreisepflichtig am 31.12. 

805 *2) 450 450 450 450 450 

Erläuterungen *1) Die Kennzahl DÜ-Fälle wird künftig nicht mehr aufgeführt, da nach dem Willen der  
 Landesregierung die DÜ-Fälle durch die Zentralen Ausländerbehörden (ZAB) bearbeitet und  
 die Rücküberstellungen direkt aus den Aufnahmeeinrichtungen erfolgen sollen. 
 *2) Statistik AZR zum 31.12.2019 
 *3) Statistik IT.NRW zum 31.12.2018 
  
 Im ersten Halbjahr 2020 belief sich die Zahl der Neuzuweisungen bei den Asylbewerbern auf 
 128 Personen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind es 149 Personen weniger. Die Anzahl  
 der Bestandsausländer hat sich von Anfang 2015 bis Juli 2020 um 5.571 und damit um etwa  
 54 % erhöht. 
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